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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der 
Tagesordnung gemäß 99 203 Abs. 2,186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Nach dem zu Tagesordnungspunkt 7 der am 19. Juni 2007 stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschluss soll das bisherige, von der ordentlichen 
Hauptversammlung vom 10. Juli 2001 beschlossene und bis zum 30. Juni 2006 befristete 
genehmigte Kapital durch eine neue Ermächtigung zur Kapitalerhöhung gegen Bar- undloder 
Sacheinlagen ersetzt werden. 

Der Beschluss zur Schaffung des neuen genehmigten Kapitals sieht die Ermächtigung des 
Vorstands vor, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, bei Barkapitalerhöhungen das gesetzliche Bezugs- 
recht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG auszuschließen. Dieser Bezugsrechtsausschluss ermöglicht es, im Interesse des 
Unternehmens neue Aktien an den Kapitalmärkten im In- und Ausland gezielt zu platzieren, 
indem die Aktien unter kurzfristiger Ausnutzung günstiger Börsensituationen zu marktnah 
festgesetzten und möglichst hohen Preisen ausgegeben werden. Der Abschlag zum 
Börsenpreis im Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird nach Möglichkeit 
weniger als 3 %, in jedem Fall aber weniger als 5 % des aktuellen Börsenkurses betragen. 
Der bei einer Platzierung unter Bezugsrechtsausschluss erzielbare Erlös führt im Regelfall 
zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als bei einer Bezugsrechtsemission. Ein erheblicher 
Grund hierfür ist, dass eine Platzierung ohne gesetzliche Bezugsfrist unmittelbar nach 
Festsetzung des Ausgabebetrags erfolgen kann und somit beim Ausgabebetrag kein 
Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. 

Der Bezugsrechtsausschluss darf weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 10 % des Grundkapitals 
überschreiten. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem 
Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres 
Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Verstärkt wird dies durch die weitere Einschränkung, 
dass auch bei mehreren Kapitalerhöhungen innerhalb des Ermächtigungszeitraums für nicht 
mehr als insgesamt 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht ausgeschlossen werden 
kann. Durch die Berücksichtigung von Aktien, die bis zur Ausgabe neuer Aktien aus 
genehmigtem Kapital auf Grund anderer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, wird zudem sichergestellt, dass aus 
dem genehmigten Kapital keine Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden, wenn dies dazu führen 
würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre 



ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird. Diese weitergehende 
Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die bei Kapitalmaßnahmen ihre 
Beteiligungsquote möglichst aufrecht erhalten wollen. Ferner erhält jeder Aktionär auf Grund 
des börsennahen Ausgabekurses der neuen Aktien die Möglichkeit, die zur 
Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen 
Bedingungen zu erwerben. 

Die Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital gegen Sacheinlagen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von bis zu 20 % des Grundkapitals zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen zu 
erhöhen, soll den Vorstand in die Lage versetzen, in einem geeigneten Fall ein 
Unternehmen, Teile von Unternehmen oder eine Unternehmensbeteiligung gegen 
Überlassung von Aktien erwerben zu können. Je nach der Größenordnung eines solchen 
Erwerbs und den Erwartungen des jeweiligen Verkäufers kann es zweckmäßig oder 
erforderlich sein, die Gegenleistung durch Aktien der Gesellschaft zu erbringen. Hierzu ist 
der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre notwendige Voraussetzung. 

Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts scham die 
Voraussetzung für den Vorstand, bei einer sich bietenden Gelegenheit schnell und flexibel 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats agieren zu können und als Gegenleistung für einen 
Eniverb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 
Aktien der Gesellschaft einsetzen zu können, die durch die Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals geschaffen werden. 

Da der Wert der künftig zu erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile oder 
Unternehmensbeteiligungen und damit deren Erwerbspreis derzeit noch nicht bekannt ist, 
kann gegenwärtig kein fester Ausgabebetrag genannt werden. Die Bewertung der Aktien 
der Gesellschaft wird sich an dem jeweiligen Börsenkurs ausrichten. Der Wert des jeweils 
zu erwerbenden Unternehmens, Unternehmensteils oder der Unternehmensbeteiligung wird 
nach anerkannten Bewertungsmaßstäben bestimmt werden. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts auf insgesamt höchstens 20 % des Grundkapitals ist 
erforderlich, um auch bei einer größeren Akquisition die Gegenleistung ganz oder 
mindestens zu einem bedeutenden Teil in Form von Aktien der Gesellschaft darstellen zu 
können. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der lnhaber von Optionsscheinen und 
Wandelschuldverschreibungen hat den Vorteil, dass im Falle der Ausnutzung einer solchen 
Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die lnhaber dann etwa bereits 
bestehender Optionsrechte bzw. Wandelschuldverschreibungen nicht entsprechend den so 
genannten Venivässerungsschutzklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen 
ermäßigt zu werden braucht. 



d) Die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats etwaige 
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, dient der Darstellung 
eines praktikablen Bezugsverhältnisses und damit der Erleichterung der technischen 
Durchführung von Kapitalerhöhungen unter Gewährung von Bezugsrechten. 

Die Interessen der Aktionäre werden daher insgesamt durch die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss nicht unangemessen beeinträchtigt. 
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